
Aktenzeichen: F - 795 

Amt für Regionalentwicklung, 
Landschaftspflege und 

Landwirtschaft Limburg 
-Außenstelle Eltville-

65343 Eltville, den 16.07.1997 

Matheus-Müller-Platz 1 
Fernruf: 06123 / 6005 - 0 

Änderungsbeschluß Nr. 4 

zum Flurbereinigungsbeschluß vom 24. April 1981 im Flurbereinigungsverfahren 

Eltville-Hattenheim, Rheingau-Taunus 

1. Aufgrund des§ 8 (1) des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 - BGBI. I S. 546, geändert durch Gesetz vom 07.11.96 - BGBI. I S. 1629 ff 
wird der Beschluß des Hessisches Landesamtes für Regionalentwicklung und 
Landwirtschaft - in Wiesbaden vom 24.04.1981 zuletzt geändert durch den 
Änderungsbeschluß Nr. 3 vom. 21.06.90 über die Anordnung der Flurbereinigung 

Eltville-Hattenheim, Rheingau-Taunus-Kreis 

wie folgt geändert. 

Folgende Grundstücke werden vom Flurbereinigungsverfahren Eltville-Hattenheim 
ausgeschlossen: · 

Gemarkung Battenheim 

Fluntücks-Nr. Fluntücks-Nr. Fluntücks-Nr. Fluntücks-Nr. 

Flur 11 noch Flur 12 noch Flur 12 Flur 18 
408 4 / · 39 70 / 2 1 / 6 

6 212 / 18 1 / 13 

Flur 12 37 / 1 214 I 1 1 I 14 

39 / 1 215 1 / 15 4 / 10 
40 / 216 / 66 1 / 16 4 1 / 11 
46 / 1 318 I 36 1 / 17 4 / 12 
47 344 / 4 1 / 18 4 / 28 
48 217 /. 55 1 / 19 4 / 29 
68 / 1 1 4 / 20 / 30 
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FQlgendes GnmdstOck V<ird zum Flwbereinigungsverfahren Eltville-Hllttenheim 
mg,µ.ogen: 

Gemart<ung lbtteebeim 

FJJlcU 
Fluntikkl-Nr. 

J3 1 / 8 

2. Das Flurbereinigungsgebiet bat nunmehr eine Größe von 492,5258ha. 
Die Grenzen des Flwbereinigungsgcbietes sind auf der ~bietskane durch einen ,,gn;nenw 
bzw. ,,orangen~ Farbstreifen kenntlich gemacht. 

3. Namen und Sitz der Teilnelunergemeinschaft werden durch diesen Beschluß nicht 
gd:ndert. 

4 . Zu den mgezogenen Grundstücken werden die Beteiligten nach § J.4 FlurbG aufgefordert, 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerbalb 3 Monate nach Bekllnntgabe dieses 
Besdllusses beim Amt für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft 
Llmburg • Außenstelle Eltville. Matheu$-Müller-Platz 1, 6S343 Eltville anzumelden. 
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann das Amt für 
Resionalentwickking, Landschaftspflege und Landwirtschaft die bis.herigen Verhandlungen 
und Festse1zungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines o.a. Rechtes mull die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes me.rst in Lauf gesetzt worden ist. 

S. Nach § 34 bzw. nach§ 8S Zilf. S Fluri>O ist von der Bekanntgabe dieses Beschlusses ab 
bis zur Unanfechtbarl<eit des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fiillen die Zustimmung 
des Amtes für Regiooalentwicldung, Landschaftspflege und Landwirtschaft erforderlich: 

a) Wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet geändert 
werden soll; dies gilt nicht für Änderungen, ·die zum ordnungsgemäßen 
W11tschaftsbelrieb gehören: 

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Grlben, Eillfriedungen, Hangterrassen und ihnliche 
Anlagen errichtet, hergestellt, wesentli<:h wrändert oder beseitigt werden sollen; 

c) wenn Obstl>IWme, Beere.nsträucher, Rebstöcke, Hopfe.nstöcke, einzelne Baume, 
heclc.e.o, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in 
Ausnahmeßllen mOglich, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden; 
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d) wenn Holzeinscblig,- vorgenommen werden sollen, die den Rahmen emer 
ordnungsgemlßen Bewirtschaftung Obenteigen. 

Sind adgegen den Absiluö a) und b) Änderungen vorgenommen, ~ hergestellt 
oder beseitigt worden, so können sie im Verfahren unberQclcgchtigt bleiben; das Amt für 
Regjooalentwicldung, 1-andschaftspftege u. Landwirudwl kann deo liüheren Zustand 
nach § 137 FlurbG wiederherstellen lassm, wenn dies der ,Flurbereinigung dienlich ist. 

Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worde,1, so mull das Amt 6lr 
Regjooalentwicldung, Landschaftspftege und Landwirucbafl Ersatzpfla112Jmgen anonlnm. 
Wenlm entgegen dem Absatz d) Hol.uinschlllge vorg~ so kann das Amt für 
Regionalentwicklung, Land~llege und Landwiruchaft anordnen, daß derjenige, der 
das Holz flllte, die abgeholzte oder V<riichtete F1llche nach da! Weisungen der 
ForstaUfsichtsbebOrde wieder ordmmg,,g"'1liß in~ zu bringen bat. 

Der aitscbeidende Teil dieses Beschlusses wird in der Sladt Eltville, Rathaus, 
M1tbeo1s-Müller-Stn8e und in der an das Flwbereinigungsgebiet angremmden Stadt 
Oeslricl>-Wlllket, Hauptstraße 31 sowie den Gemeinden Kiedrich. Mmsttaße 27 und 
Schlangenbad, Rheingauerstraß 23 Offentlicl> hehomganacht. (lt,;clrn;rig wird der 
Bescbluß mit Begr1lnduog und mit der Gebietskarte zut Einsichtnahme durch die 
Beteiligten bei der SU!dtverwaltung Ellville und in den an das Flurbereinigungsgebiet 
angrenz.endeo o.g. Gemeinden zwei Wochen lang, ab dem ersten T~ der Offentlicl:teo 
Belwmlmachung an, ausgelegt. 

Or0nde : 

Die Änderung des Verfabrmsgebietes ist 1WS folgenden Gründ<tl notwendig: 

a) Die Aufstellung des Reb•rn•ngsplaoes Mub1 erfordert eme Anderung der Flwbereinigungs
abgrenzuog in den Flu= 11 und 12. Die hierzu notwendigen Gruodstüclc>teihmgeo wurden 
bereits dun:hgeführt. · 

b) Das Gnmdsrück Flur 12 F1urstOclc 131/8 wird durch eine Auflage der Umereo 
BauaufsichtsbehOrde zutn Flurbereirugungsvedahren zugezogen. 

c) Bei der Staßenf!Jlche Flur 12 F\urst!lcke 217/55 wird die Verfahrensgrenze begradigt. 

d) Bei da! F\urstOclcen in der Flur 18 handelt es sich um bebaute Grundstilcke die im 
Flurbereinigungsverfahren von keinerla Mailnahmen betroffen sind. 



- Seite 4 -

Rechts b ehe I fsb e l eh rung : 

Gegen diesen Beschluß kann binnen einu Frist von einem Monat gern. § 70 Verwaltungs
gerichtSOl'dnung (VWGO) Widerspruch beim Hessischeo Landesamt ftlr Regiomleotwicldung und 
Landwirtscbafl Kolnische Str. 48 • SO, 34117 Kassel, als ob«e Flurt>ereinigung!behörde uogdegt 
werden. 

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Ami für Regionalenl
wicldung. 1 andschaftspflege und La,idw;nschaft Limburg - Außenstelle Eltville-, 
Matheus-Müllec-Platz 1, gewahrt. 

Die Frist beginm !Nt dem ersten Tag der offentlichen Bekanntmachung. 

t>er Widenprucb bat schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Regio~cldung, 
Landschafbpllege und Landwirtschaft Limbwg- Außenstelle Eltville-, oder beim Hessischen 
Landesamt für Regionalentwicl:luns und Landwirtschaft in Kassel ru erfolgen 

Ami fiir RegionalentWicl:lung. 
Landschaftspllege und Landwirtschaft 
Limburg- Außenstelle Eltville -
Matheus-Miiller-Platz 1 
6 S 343 Eltville 

F 795 EltvilJC>.Hattcnheim, 
Amtsleiter 

(LS) 

Aaruf~. bitte: McatqbisDoo,um&agftlll &." bis 12.• Ubnmd13.• bis IS." Uhr 

frtilal lt" bb 12," Ullr 
Spnd11,ri.,..· w.b V~ 


